
10. Satzung zur Änderung
der Hauptsatzung der Stadt Seebad Ueckermünde

(Landkreis Vorpommern-Greifswald)
vom 03.07.2014

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom
14. Mai 2024 (GVOBI. M-V 2024, 270) in der aktuellen Fassung wird nach Beschluss der Stadtver-
tretung vom 05.12.2024 und nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde die folgende 10. Satzung
zur Änderung der Hauptsatzung erlassen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung

Die Hauptsatzung der Stadt Seebad Ueckermünde vom 03.07.2014 wird wie folgt geändert:

Änderungen

1. §5 Aufgabenverteilung/Hauptausschuss (1) erhält folgenden neuen Wortlaut:

(1) Dem Hauptausschuss gehören neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister zehn Mit-
glieder der Stadtvertretung an. Die Stadtvertretung wählt daneben weitere zehn allgemeine
Stadtvertreter als stellvertretende Hauptausschussmitglieder.

Artikel 2
Inkrafttreten

.Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Jeckermünde, den ^.^L.2^1.^

^Jürgen Kliewe
'Bürgermeister



Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Hinweis: 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, 
können diese Verstöße entsprechend § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht 
für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. 
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